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I r.¡TenKoMMUNALE VeneTNBARU NG ( I KV)

<Spital BÍ,ilach AG - vom Zweckverband zur Aktiengesell-
schaft>r
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Die politischen Gemeinden Bachenbûlach, Bachs, Bassersdorf, Bülach, Dielsdorf,
Ëglisau, Ëmbrach, Freienstein-Teufen, Glattfelden, Hochfelden, Höri, Hüntwangen,
Kloten, Lufingen, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Nieden¡veningen, Nurensdorf,
Oberembrach, Oberglatt, Oberweningen, Opfikon, Rafz, Regensberg, Rorbas, Rüm-
lang, Schleinikon, Schöfflisdorf, Stadel, Steinmaur, Wasterkingen, Weiach, Wil und
Winkel haben bis jetzt einen Zweckverband gebildet, um gemeinsam das Spital
Bulach zu betreiben. Die Zweckverbandsgemeinden beschliessen, die Rechtsform
des Spitals Bülach in eine Aktiengesellschaft nach Obligationenrecht zu ändern.

Die vorliegende lnterkommunale Vereinbarung (lKV) bildet für die Gemeinden die
neue Rechtsgrundlage für den Betrieb des Spitals Bülach, wobei die Statuten der
Aktiengesellschaft sowie ein Aktionärbindungsvertrag (ABV)die weiteren Grundlagen
der Spital 3ülach AG darstellen.

Entsprechend bestimmen diejenigen Gemeinden, deren Stimmberechtigte in der Ur-
nenabsti mmu ng der Rechtsformänderu ng zugesti mmt haben, folgendes:

1. Umwandlung des Zweckverbands in eine Aktiengesellschaft (AG)

Gestützt auf die vorliegende lnterkommunale Vereinbarung (lKV) erfolgt auf dem
Weg von Art. 99 ff. Fusionsgesetz (FusG) eine Umwandlung des Spitalzweckver-
bands Bülach in eine Aktiengesellschaft per 1. Januar 2A15.

Die vorliegende Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten der beteiligten politi-
schen Gemeinden als Teil der Trägerschaft der Spital Bülach AG (Trägergemeinden)
sowie die Grundstruktur der $pital Bülach AG.

Die beteiligten Gemeinden stimmen allen Rechtshandlungen zu, welche für die Um-
wandlung des Zweckverbands in die Aktiengesellschaft erforderlich sind. Als Tråger-
gemeinden schliessen sie ferner einen Aktionärbindungsvertrag ab.

2. Zweck der Spital Bülach AG

Der Hauptzweck der Gesellschaft ist, mit dem Betrieb eines Akutspitals die medizini-
sche und pflegerische Versorgung sicherzustellen, unter Berücksichtigung der regio-
nalen und überregionalen gesundheitspolitischen Bedürfnisse.

Die Gesellschaft kann weitere untergeordnete Aufgaben im Bereich der Gesund-
heitsversorgung übernehmen. Sie orientiert sich insbesondere an den Bedüdnissen
der Patienten aus dem Versorgungsgebiet.

Die Gesellschaft kann lm lnland und angrenzenden Ausland Zweigniederlassungen
und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen
sowie alle Geschãfle tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck im Zu-
sammenhang stehen. Die Gesellschaft kann dafür Grundeigentum erwerben, belas-
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ten, veräussern und ven¡ralten, Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder frem-
de Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaf-
ten und Dritte eingehen.

3. Aktionäre der Spital Bülach AG

Mit dem lnkrafttreten dieser Vereinbarung sind Aktionäre der Spital Bülach AG Trä¡-
gergemeinden, welche vo rher zum Zw eckverband gehörten.

Die Beteiligungen der Trägergemeinden richten sich nach dem Verhältnis ihrer un-
vevinslichen Beteiligungen amZweckverband per31. Dezember2014. {Anhang Be-
teiligungswerte am 31 .12.2A1 4)

Bis zum 31. tezember 2019 bedarf eine ganze oder teilweise Veräusserung einer
Beteiligung der Zustimmung der Gemeindevorstände aller übrigen Trägergemeinden
(Aktionäre).

Ab dem 1. Januar 2020 sind die Trägergemeinden berechtigt, ihre Beteiligung ganz
oder teilweise zu veräussern, sei dies an andere Trägergemeinden, an andere Ho-
heitstråger oder an Ðritte, unter Einschluss von Privaten. Ðie Zuståndigkeít für einen
solchen Beschluss richtet sich nach der Gemeindeordnung der betroffenen Tråger-
gemeinden unter Vorbehalt von Ziffer I Abs. 2.

Die Tråigergemeinden räumen sich gegenseitig ein Vorhand- und Vorkaufsrecht an
ihren Beteiligungen ein bzw. sehen eine Andienungspflicht vor.

Das Nähere regelt d er Aktionärbind ungsveft rag,

Gemäss Art. 46 Abs. 2 Kantonsverfassung haften die Trägergemeinden subsidiär
kausal für den Schaden, den die Spitalorgane der Spital Bülach AG durch rechtswid-
rige Tätigkeit oder Unterlass ung verursachen.

4. Finanzierung der Spital Bülach AG

Der Zweckverband Spital Bülach wird mit allen Aktiven und Passiven in die Spital
Bülach AG umgewandelt.

Ðas Aktienkapital wird gebildet durch die Einbringung der Zweckverbandsbeteiligun-
gen gernåss Art. 3 Abs, 2.

lm Übrigen finanziert sich die Spital Bülach AG primär durch die Entgelte für ihre er-
brachten Leistungen, ferner durch die Enveiterung der Eigenkapitalbasis (Aktienkapi-
tal, Aktionärsdarlehen mit Rangrucktritt)sowie mit Fremdkapital (insb. Darlehen von
Gemeinden, von Banken und weiteren).
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Ëine Pfticht der Trägergemeinden zur Finanzierung der Spital Bülach AG, zum Bei-
spiel mittels Beiträgen an ein allfälliges Betriebsdefizit, besteht nicht.

Einzelne Trågergemeinden können mit der Spital Bülach AG Vereinbarungen über
deren freiwillige Finanzierung eingehen,2.8. in der Form von Darlehen oder der Stel-
lung von Sicherheiten. Derartige Vereinbarungen düfen die Rechte der übrigen Trä-
gergemeinden nicht beeinträchtigen. Wenn die îrågergemeinden der Spital Bülach
AG Darlehen oder andere Sicherheiten gewähren, so sind diese Darlehen bzw. Si-
cherheiten in den Gemeinden wie neue Ausgaben vom dafur zuständigen Organ zu
bewilligen.

Die Spital Bülach AG strebt die langfristige Werterhaltung, gesunde Bilanzrelationen
sowie eine angemes$ene Eigenkapitalrendite an.

Die Spital Bülach AG unterzieht sich unabhängig von den gesetzlichen Anforderun-
gen in jedem Fall einer unabhängigen qualifizierten Revision.

5. Gewinnverwendungspolitik

Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn und aus hierfür gebildeten Reserven
ausgerichtet werden.

Um die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft zu stärken, werden bis und mit dem Ge-
schäftsjahr 2019 keine Dividenden ausgeschüttet. Danach können Dividenden auf
Antrag des Verwaltungsrats der Spital Bülach AG durch die Generalversammlung
beschlossen werden,

6. Beitritt weiterer Gemeinden

Möchte eine Gemeinde, die nicht Partei dieser Vereinbarung ist, eine Beteiligung an
der Spital Bülach AG erwerben, hat sie vor dem Erwerb dieser Vereinbarung beizu-
treten. Private können dieser Vereinbarung nicht beitreten.

7. Vorkaufsrecht Standortgemeinde

Die Gerneinden ermåchtigen die Gesellschaft, der Aktionärin Stadt Bulach als
Standortgemeinde auf deren Begehren innert drei Jahren seit Abschluss dieser Ver-
einbarung ein unlimitieftes Vorkaufsrecht an den in die Gesellschaft eingebrachten
Grundstücken in der Gemeinde Bülach einzuräumen und im Grundbuch vorzumer-
ken, und dieses unlimitierte Vorkaufsrecht nach Ablauf der Vormerkfrist auf Begeh-
ren der Standortgemeinde zu erneuern. Das Vorkaufsrecht gilt nur bei einer Liquida-
tion der Gesellschaft, nicht aber bei ihrer Aufteilung oder Umstrukturierung.
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8. Wegfall der Vertragsbindung, Anderungen der lnterkommunalen
Vereinbarung

Zuständig fur Anderungen oder die Aufhebung dieser Vereínbarung sind die Stimm-
berechtigten der einzelnen Trägergemeinden an der Urne. Anderungen oder die Auf-
hebung dieser Vereinbarung bedüden der Zustimmung von zwei Dritteln der Ge-
meinden. Vorbehalten bleibt Zi'ff . B Abs. 7.

Möchte eine Trägergemeinde ihre Beteiligung an der Spital Brilach AG vollständig
veräussern, hat sie vor dem Verkauf diese Vereinbarung zu kündigen, Zuståndig für
diesen Beschluss sínd die Stimmberechtigten an der Urne,

Die Kündigung einer Tragergemeinde vor dem 1. Januar 2020 ist nur gültig, wenn ihr
die anderen Vertragsgemeinden zustimmen. Zuständig für den Beschluss in den
Trägergemeinden ist der Gemeindevorstand,

Kann ein Auflösungsbeschluss der Generalversammlung nur mit Zustimmung der Par-
teien dieser Vereinbarung gefållt werden, so haben die Parteien vorgångig zu einem
Auflösungsbeschluss die Aufhebung dieser Vereinbarung durch die Stimmberechtig-
ten der einzelnen Trägergemeinden an der Urne zu beschliessen.

Die Trägergemeinden verpflichten sich, ein Kaufangebot von einzelnen Aktionären,
Aktionärsgruppen oder Dritten, das zu einem Stimmenanteil von 50% oder mehr
führt, den Stimmberechtigten vozulegen. Die Stimmberechtigten der einzelnen Ge-
meinden entscheiden an der Urne über die Annahme des Kaufangebots und die da-
mit verbundene Kündigung der lnterkommunalen Vereinbarung.

Will eine Trågergemeinde die Aktienmehrheit enruerben, braucht sie dafür die Zustim-
mung einer Mehrheit der Gemeinden. Der Beschluss ist durch die Stimmberechtigten
der einzelnen Trågergemeinden an der Urne zu fassen.

Wenn die Gemeinden nicht mehr über eine Aktienmehrheit an der Gesellschaft ver-
fügen oder wenn es zu einer Zwangsauflösung der Spital Bulach AG kommt, fällt die
vorliegende Vereinbarung dahin.

9. lnkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt auf den 1. Januar 2015 in Kraft für diejenigen Gemeinden,
welche ihr zugestimmt haben. Für die rechtsgültige lnkraftsetzung bedarf es der
rechtsgültigen Zustimmung von míndestens 28 Tweckverbandsgemelnden, die zu-
sammen mindestens 80% der Zweckverba ndsbetei I igungen vertreten.
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Anhang zur lnterkornmunalen Veneinbarung

Spital Bülach
Beteiligungen per 01.01,201 5

in CHF {'000 't.1.2815

Kloten 6'228.3 15.78 tlo

AnzahlAktien

62',283

Bülach 4'616.1 11.7t o/o
46',161

Opfikon 4,335.û 10.98 % 43'350

Bassersdorf 2'6û6.8 6.61 o/o 26'069

Embrach 2'469.5 ð.24 a/o 24'635

Niederhasli 1',824.5 4,62% 1g',245

Nürensdorf 1'645.4 4.17 t/o 16',454

Oberglatt 1 '356.4 3,44 o/a 13'564

Winkel 1'271.4 3.22% 12'.714

Bachenbülach 1',102.5 2.79 0/o 11'A25

Glattfelden 1'096.3 2.78 ö/o 10'963

Niederglatt 1'061.1 2.69 Yo 10'611

Rafz 1'019.9 2.58 o/o 10'199

Eglisau 949.2 2.41o/o g'492

Neerach 796,1 2.A2 a/o 7'961

Höri 728.4 1,85 a/o 7',284

Steinmaur 699.9 1,77 a/o 6'999

Rorbas 682.4 1.73 o/o
6',824

Freienstein-Teufen 662.9 1.68 o/o 6'629

Niedenrueningen 588.6 1 .49 o/o 5'886

Hochfelden 508.1 1 .29 o/o
5'081

Stadel 506.2 1,28 o/o 5'062

wit 41s.3 1.06 % 4'193

Lufingen 408.4 1.03 % 4'094

Obenrueningen 359.8 0.91o/o 3',599

Oberembrach 314.0 0.80 % 3'140

Weiach 296.8 0.75 ok 2'968

Hüntwangen 268j 0.68 % z',691

Schleinikon 181.7 0.46 o/o
1',817

Wasterkingen 185.3 0.47 % 1'853

Bachs 151 .5 0.38 % 1'515

Regensberg 't30.5 0.33 % 1'305

Total Beteiligungen 39'464.4 100.00 %
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Gemeinden, welche dieser Vereinbarung nicht zustimmen, scheiden auf den Zeit-
punkt der Rechtsforrnumwandlung aus. Auf diesen Zeitpunkt w[nd die Zweckver-
bandsbeteiligung der ausscheidenden Gemeinde in ein nachrangtges zinsloses Dar-
lehen zu Lasten der Spital Bülach AG umgewandelt, das innert nnax. 29 Jahren zu-
rückbezahlt werden rnuss. Die minimale jährliche Rückzahlung betrdgt 'll29.

Anhanq
- Beteiligungen per 31.12.2A14

Bülach, 25. Juni 2015

Die Gemeinden

Bachenbülach

Bachs

Bassersdorf

Bülach

Eglisau

Embrach

Freienstein-Teufen

Glattfelden

Hochfelden

Höri

Hüntwangen

Kloten

þ

R

Lufingen
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7:J
Neerach

Niederglatt

Niederhasli

Niederweningen

Nürensdorf

Oberembrach

Oberglatt

Obenrueningen

Opfikon

Rafz

Regensberg

Rorbas

Schleinikon

Stadel

Steinmaur

Wasterkingen

Weiach

wit

ß,

¿/¿-.'.c,8...,
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Beitritt der Gemeinde Schötflisdorf zur lnterkommunalen Vereinbarung (¡KV)

Bülach, 19. Mai 2Aß

Schöfflisdorf

Anhanq
- Beteiligungen per 19,05.2016
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Anhang zur lnterkomrnunalen Vereinbarung

Spital Btilach
Beteiligungen per 19,05,2016

in CHF 1'000 19.05.2016 AnzahlAktien

Kloten 6',228.3 15.67% 62'283

Büfach 4',616,1 11.610/ô 46'161

Opfikon 4'335.0 10.90% 43'350

Bassersdorf 2'606,8 ô.56% 26'068

Embrach 2',463,5 6.200/ø 24'635

Niederhasli 1'.824"5 4.594/o 18'245

Nurensdorf 1',645.4 4.1 4o/a 16'454

Oberqlatt 1'356.4 3.41% 13'564

Winkel 1',271.4 3.20% 12'714

Bachenbülach 1 ',1 02,5 2.77% 11'425

Glattfelden 1'096.3 2,76% 10'963

Niederqlatt 1'061 .1 2.67% 10'611

Rafz 1 ',019.9 2.57o/o 10'199

Eglisau 949,2 2.390/o g',492

Neerach 796,1 2.AA% 7'961

Höri 728,4 1.83o/ô 7',284

Steinmaur 699,9 1.760/o 6',999

Rorbas 682.4 1 ,720/, 6',824

f-reienstein- feufen 6ti2.9 1.670/0 6'629

Niedenrueningen 588.6 1 .4Bo/ô 5'886

Hochfelden 508.1 1.28o/o 5'081

Stadel 506,2 1 .27t/o 5'062

wit 419,3 1.05% 4'193

Lufinqen 408.4 1,03% 4'084

Obenveninqen 359.8 0.90% 3'598

Oberembrach 314.CI A.7go/o 3',140

Weiach 296.8 0.75o/o 2'968

Schöfflisdorf 293.1 t.74o/o 2'931

Hüntwangen 268,1 0.670/õ 2'681

Wasterkinqen 185.3 a.47% 1'853

Schleinikon 181.7 0.46% 1'817

Bachs 151.5 0.38% 1'515

Reqensberq 130 5 0.33% 1'305

Total Beteiligungen 39'757.5 100.00 % 397'575


